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Ergänzungssatzung  
Böddenstedt “Am Stahlbach“ 

 
- Satzung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB - 

 

Präambel 
Aufgrund der §§ 34 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB), in der zur Zeit gültigen Fas-
sung, hat der Rat der Gemeinde Suderburg diese Ergänzungssatzung, bestehend aus dem 
Satzungstext und dem Beiplan, in seiner Sitzung am ………….…… als Satzung beschlossen. 
Die Begründung wurde gebilligt. 

§ 1   
Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung ist im Beiplan im Maßstab 1:1.000 zeichne-
risch festgesetzt. Der Beiplan ist Bestandteil dieser Satzung. 

§ 2   
Zulässigkeit von Vorhaben 

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieser Satzung richtet sich die planungsrecht-
liche Zulässigkeit von Vorhaben (im Sinne von § 29 BauGB) nach § 34 BauGB. Die textli-
chen und zeichnerischen Festsetzungen dieser Satzung sind einzuhalten. Zudem ist die Art 
und das Maß der baulichen Nutzung ist dem städtebaulichen Umfeld abzuleiten. 

 
§ 3   

Grünflächen / Pflanzvorgaben 
(1) Regenrückhaltebecken naturnah, öff.: Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestim-
mungen Regenrückhaltebecken naturnah dient der naturnahen Regenwasserbewirtschaf-
tung. Innerhalb der Fläche sind bauliche Anlagen zur Regenwasserrückhaltung und -besei-
tigung, die Anlage von teilbefestigten Unterhaltungswegen, wobei eine möglichst natur-
nahe Ausprägung der Anlage anzustreben ist. Die Grünfläche ist zu mindestens 2/3 natur-
nah und landschaftsgerecht zu gestalten. Es ist eine extensive Pflege vorzusehen. Das 
Becken ist bei Bedarf einzuzäunen.   

(2) Extensivgrünland, öff.: Die öffentlichen Grünflächen mit den Zweckbestimmungen Ex-
tensivgrünland dienen als Kompensationsflächen dem Natur- und Artenschutz. Die exten-
sive Pflege erfolgt über eine ein- bis zweimalige Mahd im Jahr unter Abfuhr des Mähgutes. 
Die erste Mahd darf nicht vor dem 1. Juli erfolgen, um die Brut von Wiesenvögeln nicht zu 
gefährden. Nicht gestattet sind eine Beweidung, eine Neuansaat von Grünland, sowie das 
Aufbringen von Pestiziden und Düngemitteln. Walzen, Schleppen und Striegeln der Fläche 
ist nur außerhalb der Brutzeit zwischen Anfang August und Ende Februar zulässig.  

(3) Obstwiese, privat: Die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Obstwiese dient 
der Entwicklung eines jungen Obstbaumbestandes zu einer Streuobstwiese. Innerhalb der 
Fläche sind die 7 vorhandenen Obstbäume fachgerecht zu pflegen und zu erhalten. Bei 
Abgang von Gehölzen sind diese durch Obstbäume regionaltypischer Sorten zu ersetzen. 
Verbiss- und Wurzelschutz ist vorzusehen. Innerhalb der Grünflächen ist eine naturnahe, 
standorttypische Grünlandvegetation durch extensive Pflege zu erhalten. 

(4) Tierhaltung, privat: Die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Tierhaltung pri-
vat dient der Vermeidung von Eingriffen in das Orts- und Landschaftsbild. Die in der Grün-
fläche betriebene nicht gewerbliche Tierhaltung darf im bestehenden Umfang fortgeführt 
werden. Standortheimische Laubgehölze sind fachgerecht zu erhalten. Die bestehenden 
Gebäude können bei Abgängigkeit innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Baugrenzen 
ersetzt werden. 
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§ 4  
Erhaltung eines Laubbaumes 

Im Plangebiet ist der in der Planzeichnung zur Erhaltung festgesetzte Laubbaum fachgerecht zu 
erhalten. Ausnahmen können gemäß § 31 (1) BauGB zugelassen werden, wenn von zu 
erhaltenden Bäumen eine Gefahr für Personen oder Sachen ausgeht, ein Baum abgestor-
ben ist oder eine nach den baurechtlichen Vorschriften zulässige Nutzung sonst nicht oder 
nur unter wesentlichen Beschränkungen verwirklicht werden kann und wenn Belange des 
Artenschutzrechtes nicht entgegenstehen. Für ausnahmsweise gefällte Bäume ist je ange-
fangene 50 cm Stammumfang des gefällten Baumes als Ersatz ein einheimischer und 
standortgerechter Laubbaum in Baumschulqualität und mit einem Stammumfang von min-
destens 10 cm zu pflanzen und zu erhalten.    

 
§ 5  

In-Kraft-Treten 
Diese Satzung tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am Tage der Bekanntmachung des Sat-
zungsbeschlusses in Kraft. 

 

Hinweis zu Artenschutz 
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG können ausge-
schlossen werden, wenn folgende Empfehlungen beachtet und umgesetzt werden: 

1. Substanzielle Eingriffe, gleich welcher Art auf das auf dem Freizeitgrundstück (Flur-
stück 139) stehende Gebäude, die Folgen für die Zwergfledermaus haben könnten, 
dürfen nur in Abstimmung mit der zuständigen Genehmigungsbehörde erfolgen,  

2. Durchführung von Gehölzrodungen und Abriss von Gebäuden oder Gebäudeteilen 
nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar zum Schutz von Vogelarten,  

3. Ausleuchtung im Geltungsbereich der Ergänzungsatzung nur mit insektenfreundli-
chen, streulichtarmen Lampentypen, z.B. LED, für den Fledermaus- und Insekten-
schutz. Zu vermeiden ist nach oben und zur Seite ausstrahlendes Streulicht.  

4. Bei geplanten substanziellen Veränderungen am vorhandenen Gebäude auf dem 
Freizeitgrundstück (Flurstück 139) sind anzubringen  

• zwei Halbhöhlenkästen an dem Neubau oder an den Bäumen  
• zwei Niststeine in den Fassaden ab 2,50 m Höhe  
• zwei Nistkästen (je 3 Fluglöcher) für Sperlinge an Fassade unter der 

Dachtraufe.  
Bei Beachtung der Auflagen ist eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht 
erforderlich. 

Hinweis auf § 14 NDSchG zum Umgang mit Bodenfunden 

Wer in der Erde oder im Wasser Sachen oder Spuren findet, bei denen Anlass zu der An-
nahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (Bodenfunde), hat dies unverzüglich 
einer Denkmalbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische 
Denkmalpflege anzuzeigen. Anzeigepflichtig sind auch der Leiter und der Unternehmer der 
Arbeiten, die zu dem Bodenfund geführt haben, sowie der Eigentümer und der Besitzer des 
Grundstücks. 

Suderburg, den 
(Siegel)                               

 
   ………………………………………                                                       ……………………………………… 

  – Bürgermeisterin –                                                            – Gemeindedirektor – 
                            
 

 
 
 
 
 

 

  



 
 
 
 
Beiplan zur Satzung n  
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VERFAHRENSVERMERKE 
 
 
 
PLANVERFASSER 
Die Ergänzungssatzung wurde ausgearbeitet von p l a n. B,    
Dipl.-Ing. Henrik Böhme, Göttien 24, 29482 Küsten. 

Göttien, den  

 
   - Stadtplaner - 

 
 
 
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Suderburg hat in seiner 
Sitzung am 06.04.2022 die Aufstellung einer Ergänzungssatzung 
gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB im vereinfachten Verfahren gemäß 
§ 13 BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
………………… ortsüblich bekannt gemacht.  

Suderburg, den                                                     
 

(Siegel) 
 
 

    - Gemeindedirektor - 
 
 
 
 
ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Suderburg hat in seiner 
Sitzung am 29.06.2023 dem Entwurf der Ergänzungssatzung mit 
Beiplan, Begründung und Anlagen zugestimmt und Beschlüsse zur 
Durchführung der weiteren Verfahrensschritte (frühzeitige Bürger-
beteiligung, öffentliche Auslegung , Behördenbeteiligung) gefasst.  
  
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ………………… 
ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Entwurf der Ergänzungssatzung und die Begründung haben 
vom ………………… bis einschließlich ………………… gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB i.V.m. § 13 BauGB öffentlich ausgelegen. 

Suderburg, den                                                     
 

(Siegel) 
 
 

    - Gemeindedirektor - 
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SATZUNGSBESCHLUSS 
Der Rat der Gemeinde Suderburg hat die Ergänzungssatzung nach 
Prüfung der Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung 
am ………………… als Satzung gemäß § 10 BauGB sowie die Begrün-
dung beschlossen.   

Suderburg, den                                                     
 

(Siegel) 
 
 

    - Gemeindedirektor - 
 

 
 
 
 

 
INKRAFTTRETEN 
Die Ergänzungssatzung gemäß § 10 BauGB am ………………… ortsüb-
lich bekannt gemacht worden. Die Ergänzungssatzung ist damit am 
………………… rechtswirksam geworden. 

Suderburg, den                                                     
 

(Siegel) 
 
 

    - Gemeindedirektor - 
 

 
 
 

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN 

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten der Ergänzungssatzung 
sind eine nach § 214 BauGB beachtliche Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften oder von Vorschriften über das Verhältnis der 
Satzung und des Flächennutzungsplans sowie ein beachtlicher Man-
gel des Abwägungsvorgangs beim Zustandekommen der Ergän-
zungssatzung nicht geltend gemacht worden. 

Suderburg, den                                                     
 

(Siegel) 
 
 

    - Gemeindedirektor - 
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Abbildung 1: Standortflächen für ein Regenrückhaltebecken im, tiefsten Punkt der 
Stahlbachniederung im Südosten von Böddenstedt, Schulz +von der Ohe. Sep. 2022 

 

  
1.  Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

  1.1. Veranlassung, Planungsziel 

  In der Ortschaft Böddenstedt weisen die Verkehrsflächen der „Mühlen-
straße“ sowie die anschließende Seitenstraße „Twiete“ einen erheblichen 
Sanierungsbedarf auf. Darüber hinaus sind die vorhandenen Entwässe-
rungsanlagen hinsichtlich ihres bautechnischen Zustandes stark abgän-
gig und hydraulisch unzureichend dimensioniert.  
 
Das Ingenieurbüro Schulz + von der Ohe wurde beauftragt, die Ver-
kehrs- und Entwässerungsanlagen der „Mühlenstraße“ in Kombination 
mit der Seitenstraße „Twiete“ neu zu planen. Dabei waren insbesondere 
Belange der Förderfähigkeit im Rahmen der Dorfentwicklung zu berück-
sichtigen. Ferner war für die Drosselung des Regenwasserabflusses in 
den Stahlbach, die Einbindung eines Regenrückhaltebeckens mit Teil-
versickerung zu prüfen und zu planen. 
 
Die Sanierungsmaßnahmen der „Mühlenstraße“ und „Twiete“, sowie der 
Bau des Regenrückhaltebeckens, sollen unter anderem über die Förde-
rungen im Rahmen der Dorfentwicklung finanziert werden. Hierzu wurde 
vom Planungsbüro Warnecke aus Braunschweig ein Dorfentwicklungs-
plan mit dem Titel „Dorfregion Suderburg und das Stahlbachtal“ entwi-
ckelt, welcher die Grundlage der Förderung im Rahmen der Dorfentwick-
lung darstellt. 
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Abbildung 2: Lageplan Planung Regenrückhaltebecken, Schulz +von der Ohe. Sep. 2022 
 

  Vorhaben zur Rückhaltung und Versickerung vom im Straßenraum an-
fallenden Niederschlagswasser stellen im Rahmen der Dorferneuerungs-
planung eine wesentliche Maßgabe unter dem Aspekt Klimaschutz und 
Klimafolgenanpassung dar. In Bezug auf eine neue zentrale Ableitung 
und Rückhaltung des Oberflächenwassers für die Ortslage von Böd-
denstedt haben bereits Vorabstimmungen mit dem Landkreis Uelzen 
stattgefunden. Dabei soll die Reglementierung der Oberflächenwas-
serableitung im Zusammenhang mit der Neuordnung der örtlichen Ent-
wässerung durch eine gedrosselte Einleitung in den Stahlbach über ein 
in der Stahlbach-Niederung zu errichtendes Rückhaltebecken erfolgen 
(siehe DORFENTWICKLUNGSPLAN DORFREGION SUDERBURG UND DAS STAHLBACHTAL 

2021). 
 

  Für die Bemessung des Regenrückhaltebeckens ergibt sich eine Einzugs-
gebietsfläche von ca. 30 ha. Nach Abstimmung mit der unteren Wasser-
behörde wurde für die Bemessung eine Überstauhäufigkeit von n = 0,2/a 
und eine Drosselabflussspende von 2 l/(s*ha) festgelegt.  
 
Unter den genannten Randbedingungen ergibt sich ein benötigtes Volu-
men von ca. 1.500 m³. Bei einer maximalen Einstauhöhe von 0,7 m und 
zusätzlichen 0,20 m Freibord wird ein Gesamtvolumen des Beckens von 
1.820 m³ erreicht. Die Abmessungen des Regenrückhaltebeckens sowie 
der benötigte Zufahrtsweg zum Becken sind aus der Abb. 2 ersichtlich. 
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  Als hydraulisch geeignete Standorte für den Bau eines Regenrückhalte-
beckens kommen nur zwei überwiegend unbebaute Weideflächen in un-
mittelbarerer Nähe des Stahlbachs südöstlich der Böddenstedter Orts-
lage in Betracht (siehe Abb. 1). Im Rahmen der Grundstücksverhandlun-
gen hat sich gezeigt, dass das mit privater Hobbytierhaltung genutzte 
Flurstück 139 am Ende der Straße Am Stahlbach nicht zur Verfügung 
steht.  
 
Die Gemeinde Suderburg konnte den rückwärtigen Teil der großen Wei-
defläche (Flurstück 144) für dieses Vorhaben erwerben mit der Maßgabe, 
dass im vorderen Grundstücksbereich noch ein Abrundungsbauplatz ent-
wickelt wird.  
 
Der betreffende Bereich weist aus städtebaulicher Sicht eine hinrei-
chende Siedlungsprägung auf (siehe Abb. 1) und ist bereits vollständig 
durch die Straße Am Stahlbach erschlossen.  
 

  Vor diesem Hintergrund sollen durch eine Bauleitplanung Baurechte für 
das Regenrückhaltebecken und einen zusätzlichen Bauplatz geschaffen 
werden. 
Die Gemeinde Suderburg möchte zu diesem Zweck eine Innenbereichs-
satzung / Ergänzungssatzung im Sinne des § 34 Abs. 4 Nr. 3 Baugesetz-
buch (BauGB) aufstellen. Umgangssprachlich spricht man von einer sog. 
Abrundungssatzung. 
 
Das letzte Grundstück (Flurstück 139) im Südosten der Ortschaft, wel-
ches mit einem Stallgebäude bebaut ist und eine artenreiche Hobbytier-
haltung aufweist, soll als Grünfläche in den Plangeltungsbereich einbe-
zogen werden. Die vorhandenen Baurechte sind aktuell an die Nutzung 
zur Tierhaltung gekoppelt und sollen in ihrer beschränkten Form erhalten 
bleiben. Eine Ausweitung des Innenbereichs auf dieses Außenbereichs-
grundstück  ist nicht vorgesehen, weil dieses einen Straßenausbau und 
eine Erweiterung der SW-Kanalisation erfordern würde.   

Ziele der Ge-
meinde 

 Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Suderburg hat in seiner Sit-
zung am 06.04.2022 den Beschluss für die Aufstellung der Ergänzungs-
satzung Böddenstedt – Am Stahlbach gefasst. Die Gemeinde möchte die 
geplante Dorferneuerungsmaßnahmen in Böddenstedt umsetzen und 
das geplante Regenrückhaltebecken im tiefsten Punkt der Stahlbachnie-
derung ermöglichen. Im Zuge der Schaffung von Baurechten für das Re-
genrückhaltebeckens soll auf dem Flurstück 144 ein dörflicher Wohnbau-
platz geschaffen werden und die Lücke zur geschlossenen Ortschaft ge-
schlossen werden. Die Art der baulichen Nutzung soll sich an der städ-
tebaulichen Prägung im Umfeld orientieren. Durch ein kleines straßen-
begleitendes Baufenster soll ein weiterer Eingriff in die Landschaft ver-
mieden werden. 

Die private Hobbytierhaltung auf dem westlich angrenzenden Grund-
stück (139) soll planungsrechtlich abgesichert werden. 

Die städtebauliche Prüfung und Vorabstimmung mit dem Landkreis Uel-
zen hat ergeben, dass das Planungsziel über die Aufstellung einer Ergän-
zungssatzung erreicht werden kann. Die Aufstellung eines Bebauungs-
planes und Änderung des Flächennutzungsplanes ist in diesem Fall nicht 
erforderlich.  
 

Gegenstand der 
Satzung 

 Anders als in einem Bebauungsplan können in einer Ergänzungssatzung 
nach § 34 Abs. 4 Nr.  3 BauGB nur wenige grundlegende Festsetzungen 
zum Ortsrecht getroffen werden. Die vorliegende Satzung beschränkt 
sich auf folgende Inhalte: 
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  1.2. Standortalternativen unter Beachtung der Belange der In-
nenentwicklung und der Bodenschutzklausel 

Vorrang der  
Innenentwicklung 
 
 
 
 
 

Bodenschutz- 
klausel gemäß  
§ 1a BauGB 
 
 
 

 

 Zur Unterstützung des Ziels der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, die 
Flächenneuinanspruchnahme deutlich zu reduzieren, soll die städtebau-
liche Entwicklung in der Zukunft vorrangig auf Maßnahmen der Innen-
entwicklung ausgerichtet sein. Um diesen Zielen Rechnung zu tragen, 
hat der Gesetzgeber mit der 2013 in Kraft getretenen Novellierung des 
Baugesetzbuches den Vorrang der Innenentwicklung als wichtiges Pla-
nungsziel für städtebauliche Planungen in § 1 Abs. 5 BauGB verankert.  

Im Zuge der BauGB-Novellierung ist auch die in § 1a BauGB festgelegte 
„Bodenschutzklausel“, die einen sparsamen Umgang mit Grund und Bo-
den vorschreibt, durch folgende Satz verschärft worden: „Die Notwen-
digkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flä-
chen soll begründet werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglich-
keiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbe-
sondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nach-
verdichtungsmöglichkeiten zählen können. 

keine geeigneten 
Alternativen im 
Innenbereich 

 Alternative Innenbereichsstandorte, die dem Vorrang der Innenentwick-
lung entsprechen würden, stehen in der Gemeinde Suderburg OT Böd-
denstedt und für den hier beabsichtigten Planungszweck und in der hier 
benötigten Flächendimension und Qualität nicht zur Verfügung. Der 
Standort für das Regenrückhaltebecken ist an hydraulisch günstige Be-
dingungen (tiefster Punkt in der Stahlbachniederung) gebunden. Ein 
städtebaulich sinnvolle Verwertung einer vollerschlossenen Baulücke ist 
alternativlos.  

Planungsalternati-
ven 
 
 
 
 

 Eine Erweiterung der Innenbereichssatzung um die nördlich der Straße 
„Am Stahlbach“ angrenzenden Wiesen auf dem 57/1 wurde in Betracht 
gezogen, aber durch das Vorliegen nach §28a NNatschG besonders ge-
schützten Biotopen, scheidet eine Einbeziehung aus Sicht der Verwal-
tung aus.  
 

sparsamer  
Umgang mit 
Grund und Boden  
 
 
 

 Dem Grundsatz des sparsamen Umganges mit Grund und Boden wird 
bei dieser Planung in folgender Weise entsprochen: 
 Abrundung der Ortschaft durch einen einzelnen Bauplatz in der Lücke 

zwischen geschlossener Ortschaft und eines zur Freizeittierhaltung 
genutztem Grundstück, welches teilweise mit Nutzgebäuden (Stall, 
Schuppen etc.) bebaut ist; 

 Vorprägung durch Stallung und Tierhaltung, nur Bestandssicherung 
auf Flurstück 139; 

 Anlage eines Regenrückhaltebeckens auf einem intensiv beweideten 
Grundstück in der Stahlbachniederung.  

 

 
 

1. Einbeziehung einer Außenbereichsfläche von § 35 BauGB in den Zu-
sammenhang bebauten Ortsteil im Sinne des § 34 BauGB, 

2. Festsetzung zur Zulässigkeit von Bauvorhaben 
3. Ausweisung von Grünflächen 
4. Erhaltung von Laubbäumen, 
5. Hinweise zum Artenschutz.   

Die Festsetzungen werden in Kap. 4 ausführlich erläutert. 
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2.  Planungsgrundlagen / Rahmenbedingungen 

  2.1. Verfahren 

Rechtsgrundlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rechtsgrundlagen sind: 
 das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-

vember 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 12. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 184) geändert worden 
ist, 

 die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geän-
dert worden ist, 

 das Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 ge-
ändert worden ist.  
 

Ergänzungssat-
zung als Alterna-
tive zum Bebau-
ungsplan 
 
 

 Die Gemeinde Suderburg möchte die in Kap. 1 dargelegten Planungs-
ziele mit möglichst geringem Verfahrensaufwand erreichen. Da die vor-
gesehene Entwicklung relativ konfliktarm ist und keine besondere Rege-
lungsdichte erforderlich ist, wird auf die Aufstellung eines Bebauungs-
planes verzichtet. Stattdessen macht die Gemeinde von der der Möglich-
keit der Aufstellung einer Ergänzungssatzung nach § 34 (4) Nr. 3 BauGB 
Gebrauch. 

Mit einer Ergänzungssatzung (früher Abrundungssatzung) wird pla-
nungsrechtlich der Innenbereich auf einzelne Außenbereichsflächen aus-
geweitet. Bauvorhaben, die sich hinreichend in die bauliche Umgebung 
einfügen, können in der Folge relativ einfach im Geltungsbereich dieser 
Satzung genehmigt werden.  
 

Rechtliche  
Voraussetzungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eine Ergänzungssatzung darf gemäß § 34 BauGB nur aufgestellt werden, 
wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Das Plangebiet muss an einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
grenzen.  

2. Es dürfen nur einzelne Außenbereichsflächen in den Innenbereich 
einbezogen werden. Die Erschließung dieser Flächen muss problem-
los zu gewährleisten sein. 

3. Die einbezogenen Außenbereichsflächen müssen durch die bauliche 
Nutzung des angrenzenden Innenbereichs entsprechend geprägt 
sein.  

4. Die Satzung darf nicht die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die einer 
Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, begründen. 

5. Es dürfen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhal-
tungsziele und des Schutzzwecks von Gebieten von gemeinschaftli-
cher Bedeutung und von Europäischen Vogelschutzgebieten im 
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes bestehen.  

6. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass bei der Planung Pflich-
ten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schwe-
ren Unfällen gemäß § 50 Satz (1) des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes zu beachten sind.  

7. Die Ergänzungssatzung muss mit einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung (§ 1 Abs. 3-6 BauGB) vereinbar sein. 

Bei dem vorliegenden Planungsfall ist offensichtlich, dass die unter Punkt 
1-6 genannten Vorgaben im Satzungsgebiet eingehalten sind. Die Ver-
einbarkeit mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung wird durch 
die vorliegende Begründung insgesamt nachgewiesen.  
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Vereinfachtes  
Verfahren 

 Eine Ergänzungssatzung darf gemäß § 34 (6) BauGB im vereinfachten 
Verfahren gemäß § 13 BauGB aufgestellt werden. Die Gemeinde Suder-
burg wendet das vereinfachte Verfahren in diesem Fall wie folgt an: 

1. Von einer frühzeitigen Unterrichtung der Behörden und Träger öf-
fentlicher Belange wird abgesehen. 

2. Die Gemeinde führt eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung in 
Form einer Bürgerversammlung durch.  

3. Zur Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit wird eine öffentliche 
Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB i.V.m. § 13 BauGB durchgeführt. 
Parallel werden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 (2) BauGB beteiligt. 

4. Von der Umweltprüfung, dem Umweltbericht und von der Angabe, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, wird 
abgesehen. 

5. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) bleiben unberücksich-
tigt. 

6. Die Zusammenfassende Erklärung wird nicht erstellt. 
 

kein Umweltbe-
richt vorgeschrie-
ben 

 Gemäß § 34 Absatz 5 letzter Satz BauGB ist der Satzung nur eine Be-
gründung, ohne Umweltbericht beizufügen. Es sind jedoch die Belange 
von Natur und Landschaft in der Planung zu berücksichtigen.  
 

artenschutzrecht-
liche Prüfung 

 Im Rahmen der Planung ist zu prüfen, ob durch das Vorhaben arten-
schutzrechtliche Verbotsbestände nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) ausgelöst werden. Zu diesem Zweck wurde Günter Schäfers 
beauftragt, eine artenschutzrechtliche Prüfung auf der Grundlage einer 
Potenzialabschätzung für das Plangebiet vorzunehmen (siehe Kap. 2.6 
und 4.2).  
 

  2.2. Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs 

  Der räumliche Geltungsbereich der Ergänzungssatzung ist als schwarz 
gestrichelte umrandete Fläche im Beiplan zur Satzung festgelegt. Der 
ca. 1,01 ha große Geltungsbereich befindet sich in Flur 2 Gemarkung 
Böddenstedt und umfasst: 

 Das für die Planvorhaben benötigte Flurstück 144, welches aktuell 
einer Weidenutzung unterliegt und mit einem abgängigen Schafstall 
bebaut ist und 

 Teile des Flurstücks 139, wo ein kleineres Stallgebäude und Neben-
anlagen (Volieren /Kleinstallungen /Bienenstand) stehen und wel-
ches von einem Wasservogelteich, einem Bauerngarten mit Obst-
wiese sowie kleinteiligen Weidebereichen geprägt ist. 

 
  

2.3. Raumordnung 

Landesraumord-
nungsprogramm 
2017 

 Im Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (Neubekanntma-
chung in der Fassung vom 26. September 2017, inkraftgetreten am 6. 
Oktober 2017) sind im zeichnerischen Teil keine Darstellungen für den 
Planungsraum getroffen.  

Besondere Belange der Landesplanung werden durch diese Satzung 
nicht berührt.  
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RROP 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Für den Planbereich sind im Regionalen Raumordnungsprogramm des 
Landkreises Uelzen 2019 sind folgende Darstellungen getroffen: 

- Vorranggebiet für Natur und Landschaft (Ziel) (Flurstück 139, 
teilweise Flurstück 144 im Osten und Süden) 

- Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft (Grundsatz) 
- Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft - auf Grund besonderer 

Funktionen (Grundsatz) 
Südlich grenzen folgende Darstellungen an: 

- Vorranggebiet  Biotopverbund – linienhaft (Ziel) 
- Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft - auf Grund hohen Er-

tragspotentials (Grundsatz) 
- Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft - zur Verbesserung der 

Landschaftsstruktur und des Naturhaushaltes (Grundsatz) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem RROP 2019, Pfeil verweist auf die Lage 
des Plangebiets 

 
Fazit  Zusammenfassend ist festzustellen, dass in weiten Bereichen des Plan-

gebietes keine konkreten Ziele der Raumordnung der Planung entgegen-
stehen. Das Flurstück 139 befindet sich vollständig im Vorranggebiet für 
Natur und Landschaft (Ziel), jedoch werden keine neuen Eingriffe in die-
sem Bereich geplant und es handelt sich um eine reine Bestandabsiche-
rung vorhandener Baurechte. Das Vorranggebiet für Natur und Land-
schaft (Ziel) reicht teilweise in das Flurstück 144 am östlichen Ende hin-
ein. Das naturnah anzulegende Regenrückhaltebecken und die beste-
henden Tierhaltung werden als Grünflächen ausgewiesen. Das neu hin-
zugewonnene Baugrundstück auf Flurstück 144 liegt außerhalb des Vor-
ranggebietes für Natur und Landschaft. So kann ein Zielabweichungs-
verfahren vermieden werden und die Planung ist mit den Belangen der 
Raumordnung vereinbar.  
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Abbildung 4: Ausschnitt aus 
dem F-Plan der Samtgemeinde 
Suderburg OT Böddenstedt     
(Ursprungsplan von 1980) 

 
  2.5. Bestehende Nutzungen und Schutzansprüche 

Baurechte / be-
stehende Nutzun-
gen 

 Im Plangebiet liegen keine Bebauungspläne oder Satzung vor. Das Plan-
gebiet ist als Außenbereich im Sinne von § 35 BauGB einzustufen. Auf 
dem Flurstück 139 ist ein Stallgebäude genehmigt worden. Die dort hob-
bymäßig betriebene Klein-Tierhaltung mit alten Haus- und Nutztierras-
sen prägt das Plangebiet weitgehend. Sie soll erhalten werden können. 
Das für die Regenrückhaltung benötigte Flurstück 144 wird intensiv als 
Schafweide beansprucht und weist im Norden einen Unterstand auf.    

 
 

 2.4. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

F-Plan  
Darstellung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Im wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Suderburg ist die 
Ortschaft Böddenstedt überwiegend als Dorfgebiet (MD mit GFZ 0,5 und 
0,6) dargestellt (siehe Abbildung 4). Nur am nördlichen und westlichen 
Ortsrand sind Allgemeine Wohngebiete (WA mit GFZ 0,2) dargestellt.  
 
Die planerische Grundintention des Flächennutzungsplanes, Am Stahl-
bach das bestehende Dorfgebiet (MD) zu bewahren und zu entwickeln 
und die tiefer gelegenen, dem Niederungsbereich zuzuordnenden Flächen 
von einer baulichen Nutzung freizuhalten, wird bei dieser Planung beach-
tet. Aus Sicht des Planungsträgers steht der ca. 40 Jahre alte Flächen-
nutzungsplan, der nicht parzellenscharf anzuwenden ist, dieser Planung 
somit nicht substanziell entgegen. Aus dem Luftbild (siehe Abbildung 5) 
ist ersichtlich, dass die tatsächliche Siedlungsentwicklung bereits über im 
F-Plan vorgesehene Siedlungsgrenze hinausgewachsen ist und der Flä-
chennutzungsplan insofern nicht aktuell ist. Es wird empfohlen, bei der 
nächsten Überarbeitung des Flächennutzungsplanes, die Flächennutzun-
gen in Böddenstedt an den genehmigten Bestand anzupassen.  
 
Insgesamt stehen die Vorgaben des wirksamen Flächennutzungsplanes 
der Aufstellung dieser Satzung nicht entgegen.   
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Die vorhandenen Nutzungsstruktur ist aus dem Luftbild (siehe Abbildung 
5) ersichtlich. Das Satzungsgebiet grenzt im Westen an bebautes Dorf-
gebiet mit Wohnhäusern an, die in offener eingeschossiger Bauweise 
errichtet sind. Die Baugrundstücke  weisen überwiegend Ziergärten auf.  
 
Im Norden grenzt nördlich der Straße „Am Stahlbach“ ein extensiv ge-
nutzte Grünlandfläche an. Im Osten liegen ebenfalls Grünlandflächen, 
die einem anderen Landwirt gehören. Südlich grenzt der Stahlbach mit 
einem natürlichen gewässerbegleitenden Baumbestand u.a. aus Eichen, 
Erlen an.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 5: Nutzungsstruktur des Geltungsbereichs und Umgebung, Luftbild (DOP 2020) 

 
Wasserrecht   Im Plangebiet reicht im Süden bis an die Parzelle des Stahlbachs heran. 

Es handelt sich um ein Gewässer 3. Ordnung. Die Breite des Gewässer-
randstreifens wird in der Regel gemessen ab der Böschungsoberkante 
und ist gemäß § 38 Abs. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) im Au-
ßenbereich 5 m breit. Ergänzende Regelungen finden sich dazu in § 58 
des Niedersächsischen Wassergesetz (NWG). 
 

Denkmalschutz  Im Plangebiet selbst oder im sichtbaren Umfeld sind keine denkmal-
rechtlichen Schutzgebiete oder Schutzobjekte vorhanden.  
 

Verkehrliche Er-
schließung 

 Das Satzungsgebiet ist von Norden über die Straße Am Stahlbach er-
schlossen, diese schließt sich an die Kreisstraße 28 (Suderburger Straße) 
an, die an das überregionale Straßennetz angebunden ist.  
Die Straße Am Stahlbach ist bis zum Flurstück 144 ausgebaut und führt 
dann als wassergebundener Weg weiter nach Osten. Das Flurstück 144 
hat bislang keine eigene Zufahrt, sondern ist indirekt über das Flurstück 
139 zu erreichen.  
 

Ver- und Entsor-
gung 

 Das geplante Baugrundstück im Nordosten des Flurstücks 144 kann 
problemlos an alle in der ausgebauten Straße vorhandenen Ver- und 
Entsorgungsleitungen (Abwasser, Wasser, Gas, Strom, Telekommunika-
tion) angeschlossen werden kann. Dahingegen wird ein Anschluss des 
östlich gelegenen Flurstücks 139 an den Schmutzwasserkanal als 

Am Stahlbach 
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schwierig eingestuft. Insofern ist eine komplette Erschließung des Flur-
stücks 139 über den jetzigen Zustand hinaus nicht vorgesehen.  
 

Naturschutzrecht-
liche Vorgaben  

 Nach Informationen des  Umweltkartenservers des Landes Niedersach-
sen liegt das Plangebiet außerhalb von naturschutzrechtlichen Schutz-
gebieten im Sinne des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum 
Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG).  

Im Einwirkungsbereich der Ergänzungssatzung liegen auch keine ge-
meinschaftsrechtlich bedeutenden Schutzgebiete (Natura2000) im Sinne 
der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) oder Gebiete gemäß 
der EU-Vogelschutzrichtlinie (EU-Vogelschutzgebiete). Im weiteren Um-
feld des Geltungsbereichs befinden sich die folgenden Schutzgebiete: 

Das als EU-Vogelschutzgebiet-Gebiet „Große Heide bei Unterlüß und 
Kiehnmoor“ DE3027-401, beginnt ca. 9 km westlich des Geltungsbe-
reichs. Das Landschaftsschutzgebiet „Oberes Gerdautal“ (LSG UE 00020) 
liegt nordwestlich in ca.  2,35 km Entfernung und das Landschafts-
schutzgebiet „Unteres Gerdautal (LSG UE 00009) in ca. 2,9 km Entfer-
nung nordöstlich des Geltungsbereiches.  

Aufgrund der geringen Raumwirksamkeit der Planung und der Entfer-
nung zu den Natura 2000-Gebieten ist mit einer Beeinträchtigung der 
Schutzziele der Gebiete nicht zu rechnen. Eine FFH-Verträglichkeitsprü-
fung gemäß § 34 BNatSchG ist nicht erforderlich. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht liegen Plangebietsflächen in einem für 
Brutvogel wertvollen Bereich von landesweiter Bedeutung (Großvogelle-
bensraum - 3028.4/5) und in einer Aue eines WRRL-Prioritätsgewäs-
sers (NLWKN online 2022). 

 
  

2.6. Natur und Landschaft 

Naturraum 
 

 Der Planungsraum in Böddenstedt und die nähere Umgebung befindet 
sich gemäß dem „Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutsch-
lands“ (vgl. http://geographie.giersbeck.de/karten/, Karte 74 Salzwe-
del) in der naturräumlichen Haupteinheit 643.0 "Uelzener Becken und 
Ilmenauniederung" und wird kleinräumig der naturräumlichen Unterein-
heit „Uelzener Becken“ zugerechnet.  

Das Uelzener Becken ist durch Grundmoränen und die Talsenke der 
Ilmenau geprägt, und wird zumeist intensiv agrarisch genutzt. Die ur-
sprünglich großflächig vorhandenen Heideflächen sind heute nur noch im 
Westen auf Restflächen vorhanden. Natürliche Laubwaldflächen sind 
weitgehend in Kiefernforste umgewandelt. Im Osten zieht sich die Hohe 
Geest als randliche Erhebung glazialer Endmoränen bis in den Südosten 
und geht dort in die Bodenteicher Geest über. Südwestlich und westlich 
des Uelzener Beckens befinden sich die Lüßmoränen als Teil der Hohen 
Heide. Diese bilden eine dünn besiedelte, und mit weitläufigen Kiefern-
wäldern bestandene, ebene Hochfläche.  

Der Abschnitt der Stahlbachniederung von Böddenstedt nach Hamerstorf 
ist großflächig von artenarmen Wirtschaftsgrünland (vereinzelt halbru-
derale Brachestadien) geprägt, besonders im Mittelteil aber in höherem 
Umfang Feucht- und Nassgrünland (kleinflächig auch Sumpf/Röhricht) 
sowie mesophiles Grünland (wahrscheinlich entwässerte Stadien dersel-
bigen) vorhanden. Im Süden stocken an den Talkanten Mesophile und 
bodensaure Eichenmischwald-Bestände, am gesamten Niederungsrand 
weitere Randgehölze/ Baumreihen. 
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Heutige potenzi-
elle natürliche Ve-
getation (HPNV) 

 Die potenzielle natürliche Vegetation stellt ein theoretisches Vegetati-
onsbild dar, das sich nach Unterlassen des menschlichen Einflusses unter 
den derzeitigen natürlichen Standort- und Umweltbedingungen ausbil-
den würde. Sie entspricht der gegenwärtigen Leistungsfähigkeit des je-
weiligen Standortes und ist somit Ausdruck für das biotische Wuchspo-
tenzial einer Fläche. Für Niedersachsen liegen PNV-Karten auf Basis der 
Bodenkundlichen Übersichtskarte (BÜK 50) vom NIEDERSÄCHSISCHES LAN-

DESAMT FÜR ÖKOLOGIE (2003) vor. 

Die potenzielle natürliche Vegetation dient u.a. bei der Planung von Be-
pflanzungsmaßnahmen dazu, eine möglichst naturnahe Pflanzenauswahl 
zusammenzustellen, die an den Standort angepasst ist und sich ohne 
dauerhafte Pflege am Standort entwickeln kann.  

Im Raum Böddenstedt ist auf den Böden mit Lehmanteilen der Buchen-
Traubeneichenwald mit Traubeneiche, Stieleiche, Rotbuche, Vogelbeere, 
Faulbaum, Zitterpappel, Salweide, Weißdorn, Hundsrose, Schlehe und 
Brombeere als heutige potenzielle natürliche Vegetation anzusprechen. 
Auf den geringen, reinen Sandböden dagegen würde sich dagegen Stiel-
eichen-Birkenwald einstellen. Prägende Gehölzarten sind hier im wesent-
lichen Sandbirke, Stieleiche und Vogelbeere (Vorplanungsbericht Dorf-
erneuerung). 
 

Topographie  Die Geländehöhen liegen im Geltungsbereich bei 54 m - 57 m ü. NHN. 
Das Gelände fällt von Nordosten an der Straße Am Stahlbach nach Süden 
zum Bachverlauf des Stahlbaches auf etwa 54 m ü. NHN ab.  
 

Geologie  Ausgangsgestein sind Holozäne Niedermoorablagerungen aus Bruchtorf, 
Erlenbruchtorf und Schilftorf auf sandigen fluviatilen Ablagerungen des 
Holozäns. 
 

Boden  Im überwiegenden Teil des Geltungsbereichs hat sich auf Auenablage-
rungen Tiefer Gley entwickelt. Im südlichen Bereich in der Nähe des 
Bachlaufs des Stahlbaches hat sich auf Fluviatile und glazifluviatile Ab-
lagerungen haben sich Mittlere Podsol-Braunerden entwickelt. Der mitt-
lere Grundwasserhochstand liegt 4,5 dm unter der Geländeoberfläche.  
 

Landwirtschaftli-
ches Ertragspo-
tenzial / Bonität 
 
Bewertung Boden 

 Die Bodenzahlen für die Weideflächen im Geltungsbereich betragen 43 
bis 48 Punkte. Die Fläche des Stallgebäudes mit Bauerngarten und Obst-
wiese sind nicht in der Bodenschätzung enthalten.  
 
Der Boden innerhalb des Geltungsbereichs gehört weder zu den schutz-
würdigen Böden in Niedersachsen noch zu den seltenen Böden oder den 
Böden mit besonderen Standorteigenschaften. Auch eine kultur- oder 
naturgeschichtliche Bedeutung wurde nicht festgestellt und wird auch 
nicht vermutet, da der Geltungsbereich nicht in einem dementsprechen-
den Suchraum liegt. Für den Geltungsbereich und im Umkreis von 
1,5 km sind keine Eintragungen im Altlastenkataster vorhanden. 
 

Oberflächenge-
wässer 

 Ein natürliche Oberflächengewässer verläuft am südlichen Rand des Gel-
tungsbereichs entlang – der Stahlbach. 
 

Grundwasser  Die Lage der Grundwasseroberfläche liegt bei ca. 52,5 – 55 m über NHN, 
also in einer Tiefe von ca. 2 – 0,2 m unter Grund. Hinsichtlich seiner 
Grundwasserleiterfunktion ist der Geltungsbereich als Porengrundwas-
serleiter einzustufen. Die nicht verfestigten Sedimentgesteine bilden ein 
zusammenhängendes Hohlraumvolumen auf, in dem sich das Grundwas-
ser gut bewegen kann und relativ gleichmäßig verteilt ist. 
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Die Grundwasserneubildungsrate lag zwischen 1981 und 2010 im Be-
reich des Gebietes der Ergänzungssatzung bei Werten zwischen >50 – 
100 mm/a im Jahresmittel.  
 
Das Schutzpotenzial der anstehenden Gesteine im Hinblick auf ihr Ver-
mögen, den oberen Grundwasserleiter (Porengrundwasserleiter) vor der 
Befrachtung mit potenziellen Schadstoffen zu schützen, wird bei einem 
geringen Flurabstand zwischen Gelände und Grundwasseroberfläche und 
der gut durchlässigen Gesteine als gering bewertet. Dementsprechend 
ist die Empfindlichkeit gegenüber Eintrag von grundwasserverunreini-
genden Stoffen als hoch einzustufen. 
 

Biotoptypen  
und Flora  
 

 Die Biotoperfassung ist im Rahmen der Aufstellung des Artenschutzfach-
beitrages von Günter Schäfers 2022 erstellt worden (siehe Anlage). 
 
Die intensiv genutzte Schafweide (GW) (Flurstück 144) nimmt mit 64 % 
den größten Flächenanteil im Geltungsbereich ein. Es ist eine Stand-
weide mit ganzjährig hohem Schafbesatz. Die Grasnarbe der Weide ist 
sehr kurz gefressen.  
 
Im südlichen Bereich der Weide findet sich als Stickstoff- und Störungs-
anzeiger eine z. T. lückig bewachsene Artenarme Brennnesselflur (UHB, 
693 m²). Als dominante Art herrscht hier die Brennnessel (Urtica spec.) 
vor. Ihre Bestände sind z.T. mit Disteln (Cirsium spec.) durchsetzt. Öst-
lich zum Zaun hin (Flurstück 139) hat sich Hopfen (Humulus lupulus) 
angesiedelt. Die lückige Brennnesselflur grenzt an den Stahlbach.  
 
Das Haus- oder kleingartenähnliche Grundstück (PHF) auf dem Flurstück 
139 wird zu Freizeitzwecken genutzt. Auf dem Freizeitgrundstück befin-
den sich ein größeres Gebäude, Hütten, diverse Gehölze und mit ca. 84 
qm ein Naturfernes Stillgewässer (SXZ). Das Gebäude aus Holz dient 
u.a. als Lager. Ein Taubenschlag befindet sich auf dem Dachboden. Das 
Gelände wird im Wesentlichen zur Federviehhaltung (Gänse, Enten, Hüh-
ner) genutzt. Durch die intensive Nutzung ist der Boden weitestgehend 
kahl. 
 
Das Stillgewässer (SXZ) ist durch Abgrabung künstlich angelegt und hat 
keine naturnahen Strukturen. Aufgrund der starken Nutzung durch En-
ten und Gänse weist es einen sehr hohen Eutrophierungsgrad auf. Röh-
richt- und/oder Wasservegetation wie bei naturnahen Stillgewässern 
sind nicht vorhanden. 
 
Der Obstgarten (PHO) wird von dem wenige Jahre alten Obstbaumbe-
stand (BHD ~10 cm) mit einem grünlandartigen Unterwuchs geprägt, 
der in der Regel von den Schafen beweidet wird. Als dominante Baumart 
kommt der Apfel (Malus spec.) vor. Der Obstbaumbestand weist keine 
charakteristischen Strukturmerkmale alter Obstbestände auf wie Alt- 
und Totholzstrukturen, Baumhöhlen und blütenreiche Krautsäume.  
 
Die Bewertung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet (UG) erfolgt 
nach der „Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen in der Bauleitplanung“ (2013).  Ausschließlich der Artenarme 
Brennnesselflur wird eine mittlere Bedeutung (3) für Arten- und Lebens-
gemeinschaften zugeschrieben. Die restlichen 91 % des Geltungsbe-
reichs wird von Biotoptypen mit einer „sehr geringen Bedeutung für den 
Tier- und Pflanzenartenschutz“ (1) eingenommen. 
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Abbildung 6: Biotoptypen im Geltungsbereich und benachbarter Flächen  (Kartengrundlage: 
Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem, ALKIS®) 
 

  Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen  
Vermessungs- und Katasterverwaltung,   

© 2020                  
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Schutzgut Tiere  Die Aussagen zum Schutzgut Tiere sind weitgehend aus dem Arten-
schutzfachbeitrag (GÜNTHER SCHÄFERS, 2023) übernommen worden. 

Durch die intensive Nutzung verfügt das Plangebiet nur über einge-
schränkt geeignete Habitatstrukturen für einige häufigere Tierarten. 

Die intensive Nutzung der Schafweide (GW) (Flurstück 144) als Stand-
weide mit ganzjährig hohem Schafbesatz bewirkt, dass die Grasnarbe 
der Weide sehr kurz gefressen ist. Die Habitatausstattung ist für Offen-
landbrüter wie Feldlerche (Alauda arvensis) und Kiebitz (Vanellus vanel-
lus) sowie die in der Tiefe sichtbehindernden Grenzabstände (Strauch-
/Baumbewuchs/Gebäude) von 50 bis ~100 m suboptimal und deren Vor-
kommen auszuschließen. Die im südlichen Bereich der Weide befindliche 
lückig bewachsene Artenarme Brennnesselflur ist selbst diese Fläche mit 
693 m² für die Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris) als Hochstau-
denbrüter zu klein. In Tabelle 2 sind die potentiell vorkommenden Vo-
gelgilden nach ihrer Nistweise aufgelistet. 

Das Freizeitgrundstück (PHF) wird im Wesentlichen zur Federviehhaltung 
(Gänse, Enten, Hühner) genutzt. Durch die intensive Nutzung ist der 
Boden weitestgehend kahl. In und an den Gebäuden und Hütten finden 
sich Strukturen (Nistkästen, aufgehängte Utensilien), die Gebäudebrü-
tern als Bruthabitate dienen könnten. 

Nennens- und schützenwerte Gehölze sind auf dem Gelände aus botani-
scher und faunistischer Sicht nicht vorhanden. Baumhöhlen und Stamm-
risse wurden nicht festgestellt. Gehölzgebundene Freibrüter sind zu er-
warten. 

Das künstlich durch Abgrabung angelegte Stillgewässer (SXZ) hat keine 
naturnahen Strukturen. Aufgrund der starken Nutzung durch Enten und 
Gänse weist es einen sehr hohen Eutrophierungsgrad auf. Röhricht- 
und/oder Wasservegetation fehlen, entsprechend sind Röhricht- und 
Hochstaudenbrüter sowie Ufer- und Bodenbrüter auszuschließen. 

Auch im Obstbaumbestand sind auf Grund des Fehlens charakteristischer 
Strukturmerkmale alter Obstbestände (Alt- und Totholzstrukturen, 
Baumhöhlen und blütenreiche Krautsäume) sind keine gehölzgebundene 
Freibrüter sind weitere Nistgilden zu erwarten. 

Ebenfalls konnte der beauftragte Biologe keine Horste und Höhlen von 
Gehölzbrütern (Greifvögel, Rabenvögel, Spechte) mit traditioneller, 
mehrjähriger Nestnutzung konnten im Geltungsbereich und auch nicht 
in den an die Schafsweide angrenzenden Kopfweiden feststellen. Den 
Kopfweiden fehlen die für die alten Bäume charakteristischen zerklüfte-
ten Strukturen. 

Aufgrund der Siedlungsnähe und den davon ausgehenden Störungen so-
wie der Kleinräumigkeit besitzt der Geltungsbereich als Gastvogelhabitat 
keine Bedeutung.  
 
Eine Habitatfunktion für besonders geschützte Arten aus der Gruppe der 
Wirbellosen fehlt. Der Störfaktor Beweidung durch Schafe verhindert bei 
den Gras- und Krautarten die Ausbildung zu Wirtspflanzen z.B. für 
Schmetterlingsarten. 

Als Laichhabitate fehlen für Amphibien, Libellen und sonstige semiaqua-
tische Arten (z.B. Fischotter, Biber) usw. entsprechende naturnahe Ge-
wässer im Geltungsbereich.  

Detaillierte Ausführungen können im Artenschutzfachbeitrag, G. Schä-
fers, Januar 2023 (Anlage 2) nachgelesen werden. 
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Tabelle 1: Potentiell zu erwartende Brutvogelgilden entsprechend ihrer Nistweise, G. Schä-
fers, Januar 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schutzgut Klima / 
Luft 

 Böddenstedt liegt großklimatisch im Übergangsbereich zwischen der 
subatlantischen, gemäßigten Zone im Westen mit kühlen Wintern und 
milden Sommern bei ganzjährigen Niederschlägen und der subkontinen-
talen Zone im Osten Deutschlands und ist bei überwiegend westlichen 
Winden dem maritim beeinflussten Tieflandklima des Nordens zuzuord-
nen.  
Gemäß den Beobachtungsdaten der Klima- und Niederschlagsstationen 
des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegt der mittlere Jahresnieder-
schlag für die vergangene Klimareferenzperiode (1961-1990) im Plan-
gebiet bei 676 mm (NIBIS online 2021). Die klimatische Wasserbilanz 
ist über das ganze Jahr gesehen mit + 130 mm positiv. Die Durch-
schnittstemperatur liegt bei 8,0°C.  
 

Klimawandel  Nach den Angaben des NIBIS-Kartenservers zur Klimaprojektion ist da-
von auszugehen, dass vom Referenzzeitraum (1971-2000) zum Zeit-
raum 2021-2050 die Durchschnittstemperatur im Winterhalbjahr um ca. 
1,6°C ansteigen wird. Die Wasserbilanz wird sich im Sommerhalbjahr 
um -33 mm verschlechtern. Bei den Niederschlägen ist den Projektionen 
nach nur eine leichte Zunahme um +20 mm zu erwarten (- 4 mm im 
Sommer und +23 mm im Winter). Diese geringe Zunahme der Nieder-
schläge kann die sich verstärkende Verdunstung (+ 40 mm im Jahr, da-
von +30 mm im Sommer) nicht ausgleichen. Dadurch ist dann auch über 
das gesamte Jahr gesehen, eine negativere Wasserbilanz zu erwarten. 
 
Auf Basis der Klimaprojektionen für den Zeitraum 2021-2050 ist daher 
davon auszugehen, dass im Planungsraum die folgenden der ansteigen-
den Durchschnittstemperatur zunehmend bemerkbar werden. So ist un-
teranderem zukünftig mit mehr und längeren Trockenperioden im Som-
mer zu rechnen.  
 

Schutzgut Land-
schaftsbild / Orts-
bild 

 Der Nahbereich des Landschaftsbildes wird im Westen durch die beste-
hende dörfliche Bebauung geprägt. Zum Norden hin wird der Geltungs-
bereich durch eine Reihe von Kopfweiden zur Straße Am Stahlbach und 
den dahinterliegenden extensiven Weideflächen gegliedert. Der östliche 
Rand des Geltungsbereich ist durch Gehölze und Obstbaumpflanzungen 
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auf dem Flurstück 139 geprägt. Im Süden schließt der Stahlbach mit 
seiner gewässerbegleitenden Baumbestand dem Geltungsbereich ab.  

Insgesamt wird das Dorfbild der alten Ortslage von Böddenstedt maß-
geblich durch einen großen, alten Gehölzbestand geprägt. Ein besonde-
res Element stellen dabei die Eichenhaine dar, die dem alten Dorf west-
lich und östlich vorgelagert sind. Zudem sind auch innerhalb der Ortslage 
Grünländer und einige alte Obstwiesen vorhanden, welche ausgespro-
chen dorftypische Bereiche darstellen. Markant sind auch die innerörtli-
chen Freiflächen, die sich als extensive Freiflächen (z.T. mit Obstgehöl-
zen) darstellen. 

Die Ortsränder sind im gesamten südlichen Bereich, vor allem in der 
Niederung des Stahlbaches, durch Grünländer, den Bachlauf und die mo-
saikartig verteilten Gehölzbestände in ihrer traditionellen Art erhalten 
geblieben. Diese typischen dörflichen Strukturen sorgen für ein harmo-
nisches Dorfbild sowie für eine gute Einbindung in die Landschaft und 
sind auch aus ökologischer Sicht als wertvoll anzusehen. Dagegen ist der 
Ortsrand im Norden durch die neuere Bebauung mit Ziergärten und di-
rekt angrenzende Ackerschläge zumeist nur mangelhaft eingebunden 
bzw. ausgebildet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 7: Siedlungs- und Landschaftsstruktur um Böddenstedt, Quelle: Dorfentwicklungs-

plan Dorfregion Suderburg und das Stahlbachtal 
 

 

 

Der im Süden durch Böddenstedt verlaufende Stahlbach weist eine rela-
tiv natürliche Ausprägung mit schutzwürdigen Abschnitten auf. Darüber 
hinaus existieren in der Gemarkung, konzentriert im westlichen Bereich 
der Ortslage, zahlreiche Stillgewässer.  

Im Fernbereich schließt hinter dem Stahlbach nach Süden hin eine Ag-
rarlandschaft mit einigen strukturbildender Elementen an. Insgesamt 
sind in den Ortsrandlagen von Böddenstedt und innerhalb der landwirt-
schaftlich genutzten Feldmark noch in verhältnismäßig großem Umfang 
landschaftsprägende, gliedernde Kleinstrukturen erhalten.  
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Das Umfeld von Böddenstedt weist einen hohen Strukturreichtum durch 
typische Gehölzbestände an den Straßen und Wirtschaftswegen auf, die 
auch zahlreiche Junggehölze enthalten (z.B. Feldweg Richtung Süden an 
den Brügwiesen). So finden sich in den meisten Fällen entlang der Stra-
ßen Baumreihen oder partielle Gehölzstrukturen, zumindest in lockerer 
Anordnung. Charakteristisch sind beispielsweise die z.T. sogar beidseiti-
gen Gehölzbestände überwiegend mit Birke, Obst und Eiche entlang der 
K 28 östlich von Böddenstedt, die z. T. auch bestandssichernde Nach-
pflanzungen aufweisen. In Bezug auf die übergeordneten Straßen ist 
entlang der K 28 zwischen Suderburg und Böddenstedt aber nur ein re-
lativ geringer Gehölzbestand zu verzeichnen.  
Eine besondere Bedeutung kommt den Wallhecken als typische, prä-
gende Elemente der Kulturlandschaft zu (westlich von Böddenstedt).  
 
Dies weist auf eine mittlere bis hohe historische Kontinuität, Vielfalt und 
Natürlichkeit der Kulturlandschaft im Böddenstedt hin.  

In der Summe überwiegen im Fernbereich naturraumtypische Land-
schaftsbildeinheiten mit einem mittleren Landschaftsbildwert.  
 

Schutzgut  
Erholung 
  

Im Geltungsbereich hat das auf die Haltung von alten Haus- und Nutz-
tierrassen ausgerichtete Freizeitgrundstück sowie der in die Landschaft 
führende Weg eine gewisse Bedeutung für das Schutzgut Erholung. 
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3. Gegenstand der Satzung 

  3.1. Räumlicher Geltungsbereich 

§ 1  
Räumlicher Gel-
tungsbereich  
 

 Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung ist im Beiplan im Maßstab 
1:1000 zeichnerisch festgesetzt. Der Beiplan und die darin getroffenen 
zeichnerischen Festsetzungen sind Bestandteil dieser Satzung. Die Ab-
grenzung des räumlichen Geltungsbereichs der Ergänzungssatzung ist in 
Kap. 2.2 begründet.  
 
Die Gemeinde möchte durch die Aufstellung dieser Satzung Rechtssi-
cherheit schaffen in Hinblick auf die in Kap. 1 genannten Planungsvor-
haben und die städtebauliche Ordnung im Planungsraum.  
 

  3.2. Zulässigkeit von baulichen Nutzungen  

§ 2 
Zulässigkeit von 
Vorhaben 
 
 
 
 
 
 
 

  Bauliche Vorhaben (im Sinne von § 29 BauGB) sind als Innenbereichs-
vorhaben gemäß § 34 BauGB nach dieser Satzung zu beurteilen. Voraus-
setzung für die Zulässigkeit eines Vorhabens ist: 

1. dass es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, mit seiner 
Bauweise und mit seiner überbauten Grundstücksfläche in die Eigen-
art der näheren Umgebung einfügt;  

2. die Erschließung gesichert ist; 
3. Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt 

bleiben;  
4. das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird und  
5. die in der vorliegenden Satzung und im Beiplan getroffenen Festset-

zungen müssen eingehalten werden. 

Insbesondere die Grünflächenfestsetzungen können die Baurechte we-
sentlich einschränken, so dass von einem uneingeschränkten Innenbe-
reich gemäß § 34 BauGB vor allem auf dem neu geplanten Baugrund-
stück an der Erschließungsstraße zu sprechen ist.  
 

Vorgaben für das 
geplante Bau-
grundstück 

 Für diesen – nicht als Grünfläche überplanten – Innenbereich wird eine 
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,25 festgesetzt. Die Festsetzung orientiert 
sich an der baulichen Ausnutzung des westlich angrenzenden Baugrund-
stücks. Die GRZ-Festsetzung ist erforderlich, um die Eingriffe in das 
Schutzgut Boden auf das städtebaulich erforderliche Maß zu begrenzen.  
 
Weitere Vorgaben zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung werden 
nicht getroffen. Eine dörfliche Wohnbebauung (im Sinne von § 5a 
BauGB) ist anzunehmen, wenn man die Wohnhäuser im Westen und die 
dorfverträgliche Tierhaltung im Osten in Betracht zieht. Eine eingeschos-
sige, offene Bauweise ist aus der Bebauung in der näheren Umgebung 
abzuleiten und bedarf keiner gesonderten Festsetzung. 
 

Baugrenzen  Die im Beiplan zeichnerisch festgesetzten Baugrenzen sind einzuhalten. 
Das Baufenster auf Flurstück 144 hält 5 m Abstand zur Straße Am Stahl-
bach und mindestens 5 m zum Nachbargrundstück im Westen ein. Nach 
Osten ist es so begrenzt, das hinreichend Abstand zum Stallgebäude ge-
wahrt bleibt. Die Tiefe des Baufensters orientiert sich der westlichen 
Nachbarbebauung. 
 
Das Baufenster auf dem Flurstück 139 orientiert sich an der Bestands-
bebauung, da es nur für den etwaigen baulichen Ersatz bei Abgängigkeit 
bestehender Gebäude dienen soll. Das Baufenster hält ebenfalls 
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mindestens 5 m Abstand zur Straße Am Stahlbach, sowie einen 4 m Ab-
stand im Westen zum Flurstück 144 ein. 
  

  3.3. Grünflächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

öff. Grünfläche  
Regenrückhalte-
becken, naturnah 
 
 
 
 
§ 3 Abs. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
öff. Grünflächen 
Extensivgrünland 
 
 
 
 
 
 
§ 3 Abs. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
priv. Grünfläche  
Obstwiese 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3 Abs. 3 
 
 
 
 
 
 

 Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Regenrückhalte-
becken, naturnah dient der Rückhaltung und Ableitung des in der Orts-
lage, insbesondere in der Mühlenstraße und Twiete, anfallenden Regen-
wassers. Die Grünfläche auf dem Flurstück 144 ist als öffentlich festge-
setzt, weil sie einem öffentlichen Nutzungszweck dient. Zur Herstellung 
und zur Unterhaltung ist folgendes festgesetzt: 
 
(1) Regenrückhaltebecken naturnah, öff.: Die öffentliche Grünfläche 

mit der Zweckbestimmungen Regenrückhaltebecken naturnah 
dient der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung. Innerhalb 
der Fläche sind bauliche Anlagen zur Regenwasserrückhaltung 
und -beseitigung, die Anlage von teilbefestigten Unterhaltungs-
wegen, wobei eine möglichst naturnahe Ausprägung der Anlage 
anzustreben ist. Die Grünfläche ist zu mindestens 2/3 naturnah 
und landschaftsgerecht zu gestalten. Es ist eine extensive Pflege 
vorzusehen. Das Becken ist bei Bedarf einzuzäunen.   

 
Die öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung Extensivgrün-
land dienen als Kompensationsflächen dem Natur- und Artenschutz. Die 
Flächen dienen der Kompensation der neu vorbereiteten privaten Bau-
rechte. Entsprechend festgesetzt sind die Randflächen auf dem Flurstück 
144, die nicht für die Regenrückhaltung benötigt werden und nicht als 
Baugrundstück genutzt werden sollen. In der folgenden Festsetzung sind 
die Nutzung und Pflege festgesetzt: 
 
(2) Extensivgrünland, öff.: Die öffentlichen Grünflächen mit den 

Zweckbestimmungen Extensivgrünland dienen als Kompensati-
onsflächen dem Natur- und Artenschutz. Die extensive Pflege er-
folgt über eine ein- bis zweimalige Mahd im Jahr unter Abfuhr des 
Mähgutes. Die erste Mahd darf nicht vor dem 1. Juli erfolgen, um 
die Brut von Wiesenvögeln nicht zu gefährden. Nicht gestattet 
sind eine Beweidung, eine Neuansaat von Grünland, sowie das 
Aufbringen von Pestiziden und Düngemitteln. Walzen, Schleppen 
und Striegeln der Fläche ist nur außerhalb der Brutzeit zwischen 
Anfang August und Ende Februar zulässig. 

 
Innerhalb der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung Obstwiese 
soll ein vorhandener junger Obstbaumbestand durch extensive Pflege 
zur Streuobstwiese entwickelt werden. Es handelt sich um eine junge 
Bestandsfläche mit Entwicklungspotential auf dem Flurstück 139. Die 
Überplanung dient vor allem der Vermeidung und Minimierung von Ein-
griffen. Zudem kann eine naturnahe Weiterentwicklung dieser Fläche 
dazu beitragen eine potentiell zugelassene Erneuerung des Stallgebäu-
des innerhalb des Baufensters mit auszugleichen.  Folgendes ist für diese 
Fläche festgesetzt:  
 
(3) Obstwiese, privat: Die private Grünfläche mit der Zweckbestim-

mung Obstwiese dient der Entwicklung eines jungen Obstbaum-
bestandes zu einer Streuobstwiese. Innerhalb der Fläche sind die 
7 vorhandenen Obstbäume fachgerecht zu pflegen und zu erhal-
ten. Bei Abgang von Gehölzen sind diese durch Obstbäume regi-
onaltypischer Sorten zu ersetzen. Verbiss- und Wurzelschutz ist 
vorzusehen. Innerhalb der Grünflächen ist eine naturnahe, 
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priv. Grünfläche  
Tierhaltung 
 
 
 
 
 
§ 3 Abs. 4 
 
 
 
 

standorttypische Grünlandvegetation durch extensive Pflege zu 
erhalten. 

 
Im nord-östlichen Bereich des Plangebietes ist auf dem Flurstück 139 
eine private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Tierhaltung festge-
setzt, um die dort hobbymäßig betriebene Tierhaltung mit alten Haus- 
und Nutztierrassen planungsrechtlich abzusichern.  In der Textlichen 
Festsetzung § 3 Abs. 4 sind folgende Regelungen zu dieser Fläche ge-
troffen:  
 
(4) Tierhaltung, privat: Die private Grünfläche mit der Zweckbestim-

mung Tierhaltung privat dient der Vermeidung von Eingriffen in 
das Orts- und Landschaftsbild. Die in der Grünfläche betriebene 
nicht gewerbliche Tierhaltung darf im bestehenden Umfang fort-
geführt werden. Standortheimische Laubgehölze sind fachgerecht 
zu erhalten. Die bestehenden Gebäude können bei Abgängigkeit 
innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Baugrenzen ersetzt wer-
den. 

 
§ 4  
Erhaltung eines 
Laubbaumes 
 

 Zur Erhaltung eines in der Planzeichnung zur Erhaltung festgesetzten 
Laubbaumes (Weide) sind in § 4 folgende Bestimmungen getroffen wor-
den:  

Im Plangebiet ist der in der Planzeichnung zur Erhaltung festge-
setzte Laubbaum fachgerecht zu erhalten. Ausnahmen können 
gemäß § 31 (1) BauGB zugelassen werden, wenn von zu erhal-
tenden Bäumen eine Gefahr für Personen oder Sachen ausgeht, 
ein Baum abgestorben ist oder eine nach den baurechtlichen Vor-
schriften zulässige Nutzung sonst nicht oder nur unter wesentli-
chen Beschränkungen verwirklicht werden kann und wenn Be-
lange des Artenschutzrechtes nicht entgegenstehen. Für aus-
nahmsweise gefällte Bäume ist je angefangene 50 cm Stamm-
umfang des gefällten Baumes als Ersatz ein einheimischer und 
standortgerechter Laubbaum in Baumschulqualität und mit einem 
Stammumfang von mindestens 10 cm zu pflanzen und zu erhal-
ten.   

 
  3.4. Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestän-

den 

Hinweise zum  
Artenschutz 

 Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung siehe Anlage 2 Arten-
schutzfachbeitrag) ist festgestellt worden, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlossen werden 
können, wenn folgende Empfehlungen beachtet und umgesetzt werden: 
1. Substanzielle Eingriffe, gleich welcher Art auf das auf dem Frei-

zeitgrundstück (Flurstück 139) stehende Gebäude, die Folgen für 
die Zwergfledermaus haben könnten, dürfen nur in Abstimmung 
mit der zuständigen Genehmigungsbehörde erfolgen,  

2. Durchführung von Gehölzrodungen und Abriss von Gebäuden 
oder Gebäudeteilen nur zwischen dem 1. Oktober und dem 
28./29. Februar zum Schutz von Vogelarten,  

3. Ausleuchtung im Geltungsbereich der Ergänzungsatzung nur mit 
insektenfreundlichen, streulichtarmen Lampentypen, z.B. LED, 
für den Fledermaus- und Insektenschutz. Zu vermeiden ist nach 
oben und zur Seite ausstrahlendes Streulicht.  

4. Bei geplanten substanziellen Veränderungen am vorhandenen 
Gebäude auf dem Freizeitgrundstück (Flurstück 139) sind anzu-
bringen  
• zwei Halbhöhlenkästen an dem Neubau oder an den Bäumen  
• zwei Niststeine in den Fassaden ab 2,50 m Höhe  
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• zwei Nistkästen (je 3 Fluglöcher) für Sperlinge an Fassade unte  
der Dachtraufe.  

Bei Beachtung der Auflagen ist eine Ausnahmeprüfung nach § 45 
Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich. 

  
 

 3.5. Inkrafttreten  

§ 5 
Inkrafttreten   
 

 Die Satzung ist nicht genehmigungspflichtig, so dass sie - gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB – am Tag der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
in Kraft tritt.  
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 4. Auswirkungen der Planung 

  
4.1. Städtebauliche Auswirkungen der Planung 

Städtebauliche 
Struktur 

 Durch die vorliegende Satzung wird der Innenbereich am östlichen Orts-
rand von Böddenstedt geringfügig erweitert werden, um Baurechte für 
ein Wohngebäude und ein naturnahes Regenrückhaltebecken zu schaf-
fen. 

Es sind nur Nutzungen zulässig, die sich gemäß § 34 BauGB in die Um-
gebung einfügen und das Orts- und Landschaftsbild nicht erheblich be-
einträchtigen. Nachteilige Auswirkungen auf bereits vorhandene (oder 
geplante) bauliche Nutzungen im Umfeld des Satzungsgebietes sind 
nicht zu erwarten, wenn § 34 BauGB sachgerecht angewandt wird.  

 
Verkehr/ Erschlie-
ßung 

 Das geplante Baugrundstück und das neue Regenrückhaltebecken sollen 
über neue Zufahrten  an den Erschließungsweg Am Stahlbach ange-
schlossen werden. 
Die Samtgemeinde Suderburg plant über die in Kap. 1 dargelegte Maß-
nahme hinaus keinen weiteren Straßen- oder Kanalausbau Am Stahl-
bach. Belange der Verkehrssicherheit werden von dieser Planung nicht 
berührt.  
 

Wasser, Gas, Te-
lekommunikation 
Strom 
 

 Das geplante Baugrundstück im Nordosten des Flurstücks 144 kann 
problemlos an alle in der ausgebauten Straße vorhandenen Ver- und 
Entsorgungsleitungen (Abwasser, Wasser, Gas, Strom, Telekommunika-
tion) angeschlossen werden kann. Dahingegen wird ein Anschluss des 
östlich gelegenen Flurstücks 139 an den Schmutzwasserkanal als 
schwierig eingestuft. Insofern ist eine komplette Erschließung des Flur-
stücks 139 über den jetzigen Zustand hinaus nicht vorgesehen. 
 

Abfallentsorgung  Da die Straße am Stahlbach keine Wendemöglichkeit für mehrachsige 
Fahrzeuge bietet sind die Mülleimer an der Sammelstelle an der „Suder-
burger Straße“ zur Abholung bereit zu stellen. Diese befindet sich in zu-
mutbarer Entfernung.   
 

Oberflächen- 
entwässerung  
 

 Das Oberflächenwasser ist gemäß § 96 Abs. 3 Nds. Wassergesetz (NWG) 
grundsätzlich durch die Grundstückseigentümer zu beseitigen, soweit 
die Gemeinde nicht den Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage 
und deren Benutzung vorschreibt oder ein gesammeltes Fortleiten erfor-
derlich ist, um eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu 
verhüten. Damit soll eine Versickerung an Ort und Stelle erfolgen, wo 
dies möglich und sinnvoll ist. Niederschlagswasser, das von zu Wohn-
zwecken genutzten Gebäuden stammt, darf ohne eine wasserrechtliche 
Erlaubnis versickert werden. Für das von Hofflächen und Zufahrten an-
fallende Niederschlagswasser von Wohngrundstücken trifft das jedoch 
nur zu, wenn dieses über die bewachsene Bodenzone (Mulden oder Be-
cken) versickert wird. Für die Versickerung von Niederschlagswasser, 
das von Grundstücken abgeleitet werden soll, die nicht zu Wohnzwecken 
genutzt werden, ist zuvor eine wasserrechtliche Erlaubnis einzuholen. 
Dazu ist rechtzeitig vor Baubeginn ein Wasserrechtsantrag unter Berück-
sichtigung der DWA Regelwerke A 138 und M 153 bei der unteren Was-
serbehörde vorzulegen.  
 

Löschwasser- 
versorgung 

 Die Samtgemeinde Suderburg ist zur Gewährleistung des Grundschutzes 
in der Löschwasserversorgung verpflichtet. Es ist davon auszugehen, 
dass der Grundschutz im Satzungsgebiet über das Trinkwassernetz und 
die in der Nähe vorhandenen Unterflurhydranten gedeckt werden kann.  



Gemeinde Suderburg, Ergänzungssatzung Böddenstedt “Am Stahlbach“       Juli 2023 23 

 

p l a n  . B   S t a d t p l a n e r  H e n r i k  B ö h m e    G ö t t i e n  2 4   2 9 4 8 2  K ü s t e n   T e l  0 5 8 4 1 - 9 6 1 2 6 6  

 

 
Zusammenfas-
sende Abwägung 

 Insgesamt sind keine erheblich nachteiligen Auswirkungen infolge dieser 
Planung zu erwarten. Öffentliche und private Belange werden durch 
diese Planung nicht in unzumutbarer Weise beeinträchtigt.  
 

 

 4.2. Auswirkungen auf Belange von Natur und Landschaft, Ein-
griffsregelung  

Umweltprüfung 
nicht erforderlich 

 Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen 
grundsätzlich die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege in die planerische Abwägung einzu-
stellen (siehe Kap. 2.6 und 3). Dies gilt auch für Ergänzungssatzungen, 
die gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB aufgestellt werden. Eine Umwelt-
prüfung oder Umweltbericht sind hierfür allerdings nicht erforderlich.  
 

  Folgende bau-, anlage-, und betriebsbedingte Auswirkungen auf die 
Funktionsfähigkeit von Naturhaushalt und Landschaftsbild könnten in-
folge der Ergänzungssatzung vorbereitet werden: 

Tabelle 2: Bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen auf die Schutzgüter 

 
Schutzgut Fläche 
 

 Der Gesetzgeber hat das Schutzgut Fläche neu in die Liste der umwelt-
relevanten Schutzgüter aufgenommen. Damit hat er dokumentiert, dass 
es nicht nur um die Eingriffe in das Schutzgut Boden durch Versiegelung 
geht, sondern auch um eine städtebaulich kompakte Flächennutzung, 
die den freien Landschaftsraum vor Inanspruchnahme schont. Die hier 
geplante Abrundung führt zu einer kompakteren Ortslage und zu einer 
besseren Ausnutzung der örtlichen Infrastruktur. Der 1,01 ha große Gel-
tungsbereich wird bereits heute größtenteils zur nichtgewerblichen Tier-
haltung (Schafe, Enten und Gänse) mit 2 Ställen und mehreren kleineren 
Schuppen genutzt. Die Satzung sichert Baurechte für ein zur Dorfent-
wässerung benötigtes Regenrückhaltebecken und ein zusätzliches 
Wohnbaugrundstück. Zudem soll die Hobbytierhaltung mit alten Haus- 
und Nutztierrassen auf dem Flurstück 139 planungsrechtlich abgesichert 
werden.  
 

Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Wirkpfad baubedingt Anlagebe-
dingt 

betriebs-
bedingt 

Verlust von Tier- und Pflanzenlebensraum durch Beseitigung von 
Vegetation X X  

Verlust belebten Bodens durch Versiegelung bzw. Überbauung  X  

Bodenauftrag und -abtrag, Bodenverdichtung      X X  

Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate durch Versiegelung 
bzw. Überbauung  X  

Kleinklimatische Veränderung durch Freiflächenverlust, Veränderung 
der lufthygienischen Bedingungen, Temperaturerhöhung, Verringe-
rung der Luftfeuchte 

 X X 

Landschaftsüberformung durch Errichtung von Gebäuden  X  

Möglicher Abriss und Neuaufbau eines Gebäudes [(Freizeitgrund-
stück PHF X   

Auswirkungen von temporären akustischen und optischen Störreizen 
auf die europäischen Vogel- und Fledermausarten während der Fort-
pflanzungs-, Aufzuchtzeiten 

X   

akustische und optische Störreize durch das Wohngebäude   X 
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Schutzgut Boden   Die zukünftigen Überbauungen (Wohnhaus mit Nebenanlagen, Erschlie-
ßungswege und Regenrückhaltebecken) stellen einen Eingriff in das 
Schutzgut Boden hinsichtlich seiner natürlichen Funktionsfähigkeit als 
Lebensraum für Pflanzen und Tiere, als Wasserfilter und -speicher, Bo-
denpuffer und Produktionsstandort sowie seine Funktion für die Klima-
regulierung dar (vgl. LABO 2018). 
 

Schutzgut Wasser  An den Geltungsbereich grenzt südlich der Stahlbach an. So befindet sich 
ein Oberflächengewässer am Rande des Plangebietes.  

Die Ergänzungssatzung bereitet Versiegelungsmaßnahmen oder Über-
bauungen auf versickerungsfähigen Böden vor. Es ist demnach eine Re-
duzierung der Grundwasserneubildungsrate und eine Erhöhung der 
Menge des abzuführenden Niederschlagwassers zu erwarten. Dieses 
kann jedoch in das geplante Regenrückhaltebecken abgeführt werden, 
welches für die Entwässerung der Mühlenstraßen in Böddenstedt dienen 
wird.  

Von einer über die bestehende Nutzung hinausgehenden Zunahme 
grundwassergefährdender Stoffeinträge ist nicht auszugehen. 

Der Wasserhaushalt wird auch zukünftig nicht wesentlich beeinträchtigt, 
da das im Geltungsbereich anfallende Niederschlagswasser wie oben be-
schrieben vor Ort fachgerecht zurückgehalten oder versickert wird.  
 

Schutzgut Klima / 
Luft 

 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft sind durch Planung nicht 
zu erwarten, da keine über die bestehende Nutzung hinausgehenden 
klima- oder luftbelastenden Effekte zu erwarten sind.  

Die immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen sind einzuhalten. 

Aufgrund des zu erwartenden Klimawandels mit zunehmenden Trocken-
perioden im Sommer und lokal auftretenden Starkregenereignissen ist 
eine schattenspendende Durchgrünung im Plangebiet zu empfehlen und 
das im Gebiet anfallende Regenwasser nach Möglichkeit zu speichern 
und zu nutzen. Dies steht der aktuellen und geplanten Nutzung des Ge-
ländes nicht entgegen. 

Zur Vermeidung von CO2–Emissionen empfiehlt die Gemeinde dem Bau-
willigen, erneuerbare Energien zu nutzen bzw. Maßnahmen zur effizien-
ten Energienutzung zu treffen. Auf die gesetzlichen Vorgaben zur PV-
Pflicht auf Dächern (siehe § 32a NBauO) und zur Energieeinsparung nach 
dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) wird hingewiesen.  
 

Schutzgut  
Pflanzen 

 Die Planungsrealisierung bewirkt einen Verlust landwirtschaftlich ge-
nutzter Weidefläche auf dem Flurstück 144. Betroffen sind überwiegend 
artenarme intensive Weideflächen und Brennesselfluren. Von einem voll-
ständigen Verlust von Lebensraum für das Schutzgut Fauna ist nur im 
Bereich der vollversiegelten Flächen (0,08 ha) auszugehen.  
Ansonsten wird sich im Zuge der Planung die Strukturvielfalt an Bio-
toptypen im Plangebiet insbesondere durch das naturnahe Regenrück-
haltebecken erhöhen, denn an den tieferen Stellen kann sich eine wert-
volle Sumpfvegetation einstellen, Steinschüttungen, trockene und 
feuchte Bereiche bieten ein vielfältiges Biotopangebot. In Verbindung 
mit den geplanten Extensivgrünlandflächen und der Weiterentwicklung 
eines Jungobstbestandes zu einer Streuobstwiese wird das Schutzgut 
Pflanzen im Plangebiet nicht erheblich beeinträchtigt.   
 

Schutzgut Tiere  Die Planungsrealisierung bewirkt kleinflächig den Verlust von Tierlebens-
räumen. In Kapitel 2.6 werden potenziell vorkommende Arten des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie und europäischen Vogelarten aufgeführt. Bei 
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Beachtung der in Kapitel 3.5 genannten Maßnahmen werden Verbotstat-
bestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht verwirklicht. 
 
Die Erhöhung der Strukturvielfalt und die Rücknahme einer intensiven 
Schafbeweidung wird in der Summe nicht zu erheblichen Beeinträchti-
gungen für das Schutzgut Tiere führen. 
 

Schutzgut biologi-
sche Vielfalt 

 Durch Beseitigung von vegetationsbestimmten Biotopen und die Verän-
derung der abiotischen Ausstattung (Grundwasserhaushalt, Beschaffen-
heit des Bodens, Mikroklima) kommt es zu einem Verlust von Arten und 
Lebensgemeinschaften. Durch den Baustellenbetrieb ist vorübergehend 
mit einer Beeinträchtigung von angrenzenden Vegetationsflächen zu 
rechnen.  
Nach dem Bau des naturnahen Regerückhaltebeckens wird die biologi-
sche Vielfalt im Plangebiet mittelfristig eine Stärkung erfahren.  
 

Schutzgut Land-
schaftsbild  

 Die Ergänzungssatzung sieht die Möglichkeit einer Überbauung von in-
tensiv genutzten Weideflächen mit vorhandenem Stallgebäude am Orts-
rand von Böddenstedt vor. Neue Gebäude müssen sich gemäß § 34 
BauGB in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen und das Ortsbild 
darf nicht beeinträchtigt werden.   
Auf dem vorgelagerten Flurstück 139 besteht auch eine intensive Nut-
zung durch Freizeittierhaltung mit Stall und diversen Schuppen. Das Vor-
handensein dieser Gebäude und Nutzungen führt bei einem Hausbau auf 
dem Flurstück 144 nur zu einer kleinflächigen und geringfügig wahr-
nehmbaren Überprägung des Landschaftsbildes im Nahbereich.  
Noch geringer ist die Wahrnehmbarkeit im Fernbereich, wo neue Ge-
bäude sich weitgehend in die Kontur des Siedlungsrandes einfügen und 
durch die Baumreihen am Stahlbach und der Straße Am Stahlbach gut 
von der Einsehbarkeit aus der offenen Landschaft abgeschirmt sind. Die 
visuelle Erlebbarkeit der offenen Landschaft mit ihren weiträumigen 
Sichtbeziehungen im Fernbereich wird nicht wesentlich beeinträchtigt. 
 

Sonstige  
Schutzgüter 

 Für andere umweltrelevante Schutzgüter sind keine erheblichen Beein-
trächtigungen festzustellen.  

Eingriffsregelung  Die Belange des Umweltschutzes sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei 
der Aufstellung von Bauleitplänen in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 
BauGB zu berücksichtigen. Auf der Grundlage der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung gemäß § 1 a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 14 ff 
BNatSchG sind die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch 
die Planung zu beurteilen und Aussagen zur Vermeidung, Minimierung 
und zum Ausgleich zu entwickeln. Unvermeidbare Eingriffe sind durch 
geeignete Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren.  
 

Hinweise zur  
Vermeidung und  
Minimierung von 
Eingriffen  

 Die Auswirkungen der geplanten Eingriffe fallen am für die Planung ge-
wählten Standort aus folgenden Gründen vergleichsweise gering aus:  

 Bei keinem der umweltrelevanten Schutzgüter ist ein besonderer 
Schutzbedarf festzustellen.  

 Am Standort ist eine siedlungsbezogene Vorprägung durch die dörf-
liche Randlage bereits vorhanden. 

 Es handelt sich um eine flächensparende Innenentwicklung, bei der 
bauliche Eingriffe in den unberührten Landschaftsraum vermieden 
werden. 

 Die Eingriffe in das Landschaftsbild sind an dieser Stelle gering.  
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Folgende Maßnahmen tragen zur Vermeidung und Minimierung von Ein-
griffen bei: 
 Das neue Regenrückhaltebecken dient einer umweltverträglichen 

Beseitigung des im Ortskern anfallenden Niederschlagswassers. Es 
wird standortgerecht in der Niederung des Stahlbachs angeordnet 
und naturnah ausgebildet.  

 Auf dem Flurstück 139 erfolgt eine planerische Absicherung der pri-
vaten Tierhaltung mit alten Haus- und Nutztierrassen,   

 Eine standorttypische Weide an der Grenze wird erhalten 

 Die Neubebauung hat sich nach § 34 BauGB in die Eigenart der Um-
gebung so einzufügen, dass das Orts- und Landschaftsbild nicht be-
einträchtigt wird. 

 Empfehlung: Zur Unterstützung der Funktionen des Bodens für den 
Wasserhaushalt und die Regulierung des Regenwasserabflusses 
sollten  bei Neuversiegelungen grundsätzlich immer nur die Beleg-
materialien verwendet werden, die eine optimale Durchlässigkeit 
des Regenwassers - unter Abwägung der vorgesehen Flächennut-
zung - erlauben. 

Im Artenschutzfachbeitrag von IOIKOS (2023) sind darüber hinaus kon-
fliktvermeidende Maßnahmen genannt, die bei der Ausführungsplanung 
zu berücksichtigen sind (Kapitel 4.6). 

   

Tabelle 3: Eingriffs- und Ausgleichbilanz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eingriffs- /  
Ausgleichsbilanz 

 Zur Ermittlung der notwendigen Kompensationsflächen wurde die „Ar-
beitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der 
Bauleitplanung“ des NIEDERSÄCHSISCHEN STÄDTETAGS (2013) verwendet. 
Ziel der Berechnung ist die nachvollziehbare, standardisierte Ermittlung 
von Ausgleichsmaßnahmen. Dazu ist der Flächenwert der Biotoptypen 
auf der von dem Eingriff betroffenen Fläche vor dem Eingriff zu erfassen. 
Die Bewertung der Eingriffsfläche erfolgt durch Vergabe von Wertfakto-
ren (Wertstufe 0 bis 5) für einzelne Teilflächen auf der Grundlage der 
Biotoptypen und deren Bewertung. Diese biotopbezogenen Wertfaktoren 

IST-ZUSTAND  Plangebiet PLAN-ZUSTAND  Plangebiet 
Bestandsflächen Biotopt

yp
Größe WF Flächenwert Planflächen Biotoptyp Größe WertfaktoFlächenwert

qm FW(qm) qm FW(qm)
Flurstück 144 5462 11.504 Flurstück 144 5462 11.997
Sonstige Weidefläche GW 1247 2 2493 versiegelb. Innenbereich 37,5% x OB 467 0 0

unbebauter Innenbereich 62,5% Y PH 779 1 779

Sonstige Weidefläche GW 2856 2 5713 Grünfläche, naturnahes RRB PZ UH NR 2856 2,5 7141

Sonstige Weidefläche GW 779 2 1558 Extensivgrünland 1359 3 4077
Artenar. Brennesselflur UHB 580 3 1740

Flurstück 139 2332 3.037 Flurstück 139 2332 3.222
Freizeitgrundstück Stall PHF x 150 0 0 Grünfläche, Tierhaltung bebaut PH x 190 0 0
Freizeitgrundstück unbeba PHF y 1327 1 1327 Grünfläche, Tierhaltung PH y 1602 1 1602
Obstgarten PHO 693 2 1386 Grünfläche, Obstwiese 540 3 1620
Sonstige Weidefläche GW 162 2 324

Plangebiet,  Ist-Zustand 7794 14.541 Plangebiet, Plan-Zustand 7794 15.219

KOMPENSATIONSNACHWEIS FÜR DIE ERGÄNZUNGSSATZUNG BÖDDENSTEDT - AM STAHLBACH
Plangebiet:   Plan-Zustand abzüglich  Ist-Zustand 678 Wertpunkte     Eingriffsflächenwert im Plangebiet

k >= 0 Kompensation erbracht 
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werden mit den Flächengrößen multipliziert. Dem gegenübergestellt wird 
nach dem gleichen Verfahren der zukünftige Wert der von dem Eingriff 
betroffenen Fläche (Eingriffsfläche nach Planung). Die Differenz zwi-
schen den Werten für die Flächen im Bestand und nach Durchführung 
der Planung bildet den Kompensationsbedarf in Wertpunkten ab (siehe 
Tab. 1). 
 

Ergebnis  Der naturschutzrechtliche Kompensationsbedarf der Planung kann in 
vollem Umfang innerhalb des Geltungsbereichs erbracht werden. Gemäß 
der Bilanzierung verbleiben keine Eingriffe in Natur und Landschaft. 
 

  
5. Durchführung der Planung / Kosten 

Durchführung 
der Planung 

 Maßnahmen zur Bodenordnung im Sinne des Baugesetzbuches sind im 
Plangebiet nicht erforderlich.  

Die Gemeinde Suderburg kann die auf dem Flurstück 144 benötigten 
Flächen für das Regenrückhaltebecken und die Kompensation erwerben.  
  

Erschließungs-
kosten  
 

 Über den in Kap. 1 dargelegten Ausbau der Regenwasserkanalisation 
und des Regenrückhaltebeckens hinaus sind keine weiteren öffentlichen 
Erschließungsmaßnahmen geplant.  
 
Der Eigentümer des neuen Baugrundstücks hat Kontakt mit den örtlichen 
Ver- und Entsorgungsträgern zum Anschluss aufzunehmen 
 

Kosten der Aus-
gleichsmaßnahmen 

 Die Gemeinde Suderburg wird dafür Sorge tragen, dass die auf dem 
Flurstück 144 ausgewiesenen Grünflächen (Regenrückhaltung naturnah 
und Extensivgrünland) fachgerecht anlegelegt und unterhalten werden.  
Für die übrigen Flächen ist der jeweilige Eigentümer zuständig. 
 

Kosten  
 

 Die Gemeinde Suderburg wird als Planveranlasser die Kosten für die 
städtebauliche Planung, die Fachgutachten und die Ausbauplanung tra-
gen. Für die in Kap. 1 beschriebene Maßnahme sollen Fördermittel be-
antragt werden. Voraussetzung für die Förderung der Straßenerneue-
rungsmaßnahme ist, dass eine naturnahe Regenwasserbeseitigung ge-
währleistet wird.  

   
 

Der Rat der Gemeinde Suderburg hat die Begründung im Rahmen des Satzungsbeschlusses in 
seiner Sitzung am …………………… beschlossen. 

Suderburg, den                                                     
(Siegel) 

 
 

   ………………………………………                                                             ……………………………………… 
  – Bürgermeisterin –                                                                  – Gemeindedirektor – 
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